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Maßnahmen gegen PFC Kontamination [#221099]  
 
 
██████████████████▎
 
Ihre Fragen vom 26.05.2021 beantworten wir wie folgt: 
 
Fragen 
1) Welche Möglichkeiten gibt es, eine PFC Kontamination im Boden und im 

Grundwasser wieder rückgängig zu machen oder einzudämmen? 
2) Welche Maßnahmen wurden bereits von dem Land Nordrhein-Westfalen 

unternommen, eine PFC Kontamination im Boden und im Grundwasser 
wieder rückgängig zu machen oder einzudämmen? 

3) Gibt es Dokumente zur Kosteneinschätzung solcher Maßnahmen? 

4) Wer ist Aufwandsträger bei solchen Maßnahmen? 
 
Zu Frage 1 

Zur Sanierung von Boden- und Grundwasserkontaminationen können nach 
dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) grundsätzlich zwei verschie-
dene Ansätze unterschieden werden:  
 Es gibt die Möglichkeit, eine Dekontamination (zur Beseitigung oder Ver-

minderung  der  Schadstoffe  am  Standort  in  Boden  oder Grundwasser) 
durchzuführen oder  

 eine  Sicherung  durchzuführen  (wodurch  eine  Ausbreitung  der  Schad-
stoffe  beispielsweise  vom  Boden  in  das  Grundwasser  oder  mit  dem 
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Grundwasserabstrom langfristig verhindert oder vermindert wird ohne 

die Schadstoffe zu beseitigen).  

Soweit insbesondere bei flächenhafter Belastung des Bodens Sanierungs-

maßnahmen nicht möglich oder unzumutbar sind, sind Schutz- und Be-

schränkungsmaßnahmen für den Boden durchzuführen. Welche Variante 

bzw. Kombination von Varianten gewählt werden kann, hängt vor allem von 

der Standort- und Belastungssituation vor Ort ab. Dies gilt auch für die Stoff-

gruppe der per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC). Die Belastungssitu-

ation mit PFC ist oft komplex und die Sanierung technisch anspruchsvoll. 

Die grundsätzlichen technischen Lösungen zur Sanierung von PFC-Belas-

tungen von Boden und Grundwasser sowie zu Schutz- und Beschränkungs-

maßnahmen für den Boden können Sie dem aktuellen Leitfaden vom Um-

weltbundesamt „Sanierungsmanagement für lokale und flächenhafte PFAS-

Kontaminationen“ (Lit.-Nr. 1) entnehmen.    

 

Zu Frage 2 und 4 

Einträge von PFC in und auf Böden können durch punktuelle und durch flä-

chenhaft diffuse Quellen hervorgerufen werden. Flächenhaft diffuse Ein-

träge in Böden können durch atmosphärische Einträge oder Materialaufbrin-

gung erfolgen.  

Darüber hinaus ist eine große Zahl von Fällen aufgrund punktueller Einträge 

bekannt, die u.a. aus der Verwendung von fluortensidhaltigen Schaum-

löschmitteln oder aus PFC-relevanten Altlasten resultieren Die Altlastenbe-

arbeitung erfolgt im Land NRW schrittweise. Die Flächen werden zunächst 

erfasst, dann einer Gefährdungsabschätzung und je nach Ergebnis auch 

ggf. einer Sanierungsuntersuchung und Sanierung unterzogen.  

Das Land NRW stellt den zuständigen Bodenschutzbehörden fachliche Un-

terstützung in Form von Arbeitshilfen, Beratungsangeboten und Fortbil-

dungsveranstaltungen sowie finanzielle Unterstützung zur Bearbeitung von 

Fällen mit Boden- und Grundwasserbelastungen durch PFC bereit. 

Die Ermittlung von Verdachtsfällen erfolgt durch die zuständigen Boden-

schutzbehörden der Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen ihrer Zustän-

digkeiten für die Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen und 

Altlasten. Relevante Fälle sind von den Vollzugsbehörden zu erfassen und 

der systematischen Bearbeitung zuzuführen. Arbeitshilfen zur Erfassung 

speziell von PFC-Fällen (Lit.-Nr. 2 und 3) wurden auf Initiative des Umwelt-

ministerium Nordrhein-Westfalens länderübergreifend erarbeitet und den 

zuständigen Behörden bereitgestellt. 

Das Land gewährt den zuständigen Behörden Zuwendungen nach der Bo-

denschutz- und Altlasten-Förderrichtlinie des Umweltministeriums. Die För-

derung von PFC-Gefährdungsabschätzungen und –sanierungen unterliegt 
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denselben Regeln wie Fälle anderer Schadstoffe. Gemeinden, Gemeinde-

verbände, juristische Personen bei kommunaler Mehrheitsbeteiligung und 

Eigenbetriebe können für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen För-

dermittel nach der Bodenschutz- und Altlasten-Förderrichtlinie des Landes 

Nordrhein-Westfalen erhalten. Dies ist dann möglich, wenn Grundstücksei-

gentümer oder Verursacher die erforderlichen Maßnahmen nicht durchfüh-

ren können und deshalb die erforderliche Gefahrenabwehr ersatzweise von 

der Kommune durchgeführt werden muss oder sich die betreffende Fläche 

in der Verantwortung der Kommune befindet. Der „AAV - Verband für Flä-

chenrecycling und Altlastensanierung“ fördert Sanierungsmaßnahmen 
ebenso unter diesen Voraussetzungen. Im Bereich PFC hat das Umweltmi-

nisterium bereits 2007 die Sanierung der durch illegale Aufbringung von Bi-

oabfallgemischen PFC-kontaminierten Hochbelastungsflächen in Scharfen-

berg (Hochsauerlandkreis) und Rüthen (Kreis Soest) finanziell gefördert. 

Der Betrieb der Wasseraufbereitungsanlage in Scharfenberg wird seitdem 

jährlich durch das Land gefördert. 

Zudem wurde auf Antrag der zuständigen Vollzugsbehörden eine Vielzahl 

von Gefährdungsabschätzungen von PFC-Fällen aufgrund des Einsatzes 

von Löschmitteln oder aufgrund von Altlasten infolge betrieblicher Anwen-

dung finanziell gefördert. Zusätzlich fördert das Umweltministerium Erfas-

sungstätigkeiten auch bei PFC-Fällen nach der Bodenschutz- und Altlasten-

Förderrichtlinie.  

Seit mehreren Jahren ermittelt das Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-

braucherschutz (LANUV) regelmäßig im Auftrag des Umweltministeriums 

bei den zuständigen NRW-Vollzugsbehörden (54 Untere und 5 Obere Bo-

denschutzbehörden) die Anzahl und den Bearbeitungsstand der in Bearbei-

tung befindlichen Fälle mit Boden- und Grundwasserbelastungen aufgrund 

von PFC.  

Weitere Informationen hierzu können Sie dem beifügten Landtagsbericht 

vom 25.07.2019 (Lit.-Nr. 4) sowie der Beantwortung der kleinen Anfrage 

vom 29.08.2019 (Lit.-Nr. 5) entnehmen.  

 

Zu Frage 3 

Die Sanierungskosten können sehr unterschiedlich ausfallen und sind stark 

von der Belastungssituation und Randbedingungen des Einzelfalls abhän-

gig (wie viel Boden und Grundwasser ist belastet, in welchen Tiefen liegen 

die Belastungen vor, wie ist die hydrogeologische Situation, welche PFC-

Einzelsubstanzen liegen vor, …). Hinweise zur Kostenschätzung können 
Sie der bereits erwähnten UBA-Arbeitshilfe „Sanierungsmanagement für lo-
kale und flächenhafte PFAS-Kontaminationen“ (Lit.-Nr. 1) entnehmen.  
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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